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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Im Schnitt erleidet in der Schweiz jährlich jeder 15. Vollbeschäftigte einen Unfall am Arbeitsplatz. 
Als häufigste Ursachen werden die Verunfallten von Gegenständen getroffen oder sie stolpern. 
Die Unfallstatistik zeigt, dass sich viele dieser Unfälle bei alltäglichen Routinetätigkeiten 
ereignen.  

 

Diese Unfälle passieren nicht zufällig, sondern ergeben sich aus einer Verkettung von 
unbeachteten Ursachen. Daher kann Jeder einen aktiven Beitrag zur Sicherheit leisten, indem 
unsichere Zustände direkt gemeldet oder behoben werden und definierte Sicherheitsregeln 
beachtet werden. Ziel der Fachstelle ist es, das Bewusstsein für unsichere Zustände am 
Arbeitsplatz zu erhöhen. Somit sollen die Ursachen, die zur Entstehung von Unfällen beitragen, 
erkannt und behoben werden. 

Entscheid des Regierungsrates 

«Der Regierungsrat verbessert die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz für die 
Kantonsangestellten und hat daher beschlossen, eine Leistungsvereinbarung mit der 
Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV) abzuschliessen, welche die Schaffung einer 
Fachstelle für Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz regelt. Die Fachstelle ist der BGV 
angegliedert. Ihre Leistungen werden vom Kanton eingekauft. Die Fachstelle koordiniert die 
Tätigkeiten des Kantons, analysiert die Situation periodisch zu Handen der Regierung und 
entwirft Konzepte und Vorschläge. Sie unterstützt und berät die Mitarbeitenden und die 
Vorgesetzten.» 

Warum ist die Fachstelle bei der Basellandschaftlichen 
Gebäudeversicherung? 

Naheliegend für diese Aufgabe wäre das kantonale Arbeitsinspektorat, das aber aufgrund des 
Interessenkonflikts nicht mit der Umsetzung der Vorschriften beauftragt werden kann. Die 
Leistungsvereinbarung wurde mit der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung 
abgeschlossen, da das Fachwissen und die Sicherheitsstrukturen dort bereits vorhanden waren 
und die Aufgaben der bisherigen Sicherheitskommission ebenfalls bekannt waren. 

Worum geht es? 

Es geht in erster Linie darum, zum Wohle der Mitarbeitenden, Unfälle und Krankheiten zu 
vermeiden, indem auslösende Faktoren erkannt und eliminiert werden. Durch das systematische 
Ermitteln und Beheben von Ursachen sollen längerfristig Fehlzeiten und dadurch entstehende 
Kosten reduziert werden.  
Ausserdem sollen durch die systematische Umsetzung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz die gesetzlichen Forderungen erfüllt werden. 
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Welche Pflichten bestehen im Zusammenhang mit der 
Arbeitssicherheit? (Gesetzlicher Auftrag) 

UVG Art. 82, Abs. 2 & 3 

Der Arbeitgeber hat alle Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten zu 
treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den 
Verhältnissen des Betriebes angemessen sind. Sicherheit am Arbeitsplatz ist eine wesentliche 
Führungsaufgabe. Die Vorgesetzten nehmen eine entscheidende Vorbildfunktion und 
Linienverantwortung wahr. 

Die Arbeitnehmenden sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durchführung der Vorschriften 
bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu unterstützen. Arbeitssicherheit verlangt 
von allen Arbeitnehmenden ein verantwortungsbewusstes Handeln. 

EKAS Richtlinie 6508 

Die „Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten für 
Arbeitssicherheit“ (EKAS-Richtlinie 6508) der Eidgenössischen Koordinationskommission für 
Arbeitssicherheit (EKAS) bezweckt, durch vorbeugende Maßnahmen, Unfälle und Krankheiten 
am Arbeitsplatz zu vermeiden und damit Kosten einzusparen.  

Gemäss Art. 82 ff. des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) und Art. 11 ff. der Verordnung über 
die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) sind auch die öffentlichen 
Verwaltungen verpflichtet, durch den Beizug von Spezialisten die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz zu organisieren (Verordnung 3 und 4 zum Arbeitsgesetz). 

Die kantonale Verordnung (SGS 143.8) über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz regelt 
sämtliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 

Organisation 

Die Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sollte ein Teil der 
Unternehmenskultur sein und von allen Führungskräften und Mitarbeitenden gelebt werden. 
Der Arbeitgeber ist für die Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
verantwortlich. 
Die Fachstelle ist für die Koordination in der Kantonalen Verwaltung Basel-Landschaft 
zuständig. Die Ansprechpartner/-innen sind die jeweiligen Dienststellenleiter/-innen und deren 
Sicherheitsbeauftragte. Jede Dienststelle ernennt einen Sicherheitsbeauftragten, der die 
Kontaktperson für die Fachstelle ASGS ist. 
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Aufgaben 

Dienststellenleitung 

 Verantwortung und Koordination über die ganze Dienststelle 
 Definition von Zielen und Überprüfung der Umsetzung 
 Zuständigkeiten für ASGS regeln (klare Weisungen und Kompetenzen) 
 Anordnung und Durchsetzung von Schutzmassnahmen und Sicherheitsregeln 
 Zusammenarbeit mit Fremdfirmen regeln 
 Arbeiten mit besonderen Gefahren regeln, regelmässige Gefahrenermittlungen 

durchführen (lassen) 
 Mitarbeitende regelmässig über auftretende Gefahren informieren und schulen 
 Mitarbeitende regelmässig aus- und weiterbilden 
 Notfallkonzept erstellen und Erste Hilfe organisieren 
 sicherheitskonforme Arbeitsmittel und PSA zur Verfügung stellen 

Sicherheitsbeauftragte Person mit besonderen Gefahren 

 Ansprechperson für die Fachstelle ASGS 
 Beratung der Dienststellenleitung in Sachen ASGS 
 unterstützt bei der Einführung neuer Mitarbeitenden und bei der Information, Instruktion 

und Schulung der Mitarbeitenden 
 beschafft Informationen und Publikationen zum Thema „Sicherheit und 

Gesundheitsschutz“ und leitet diese an die Betriebsangehörigen weiter 
 wirkt bei der Beschaffung sicherheitskonformer Arbeitsmittel und persönlicher 

Schutzausrüstungen (PSA) mit 
 führt periodisch Gefahrenermittlungen durch 
 berät und unterstützt bei der Abklärung von Unfällen 
 unterstützt beim Festlegen von Zielen und Massnahmen 
 nimmt an den Sicherheitsaudits durch die Fachstelle teil 

Sicherheitsbeauftragte Person ohne besondere Gefahren 

 Ansprechperson für die Fachstelle ASGS 
 Beratung der Dienststellenleitung in Sachen ASGS 
 unterstützt bei der Einführung neuer Mitarbeitenden und bei der Information, Instruktion und 

Schulung der Mitarbeitenden 
 beschafft Informationen und Publikationen zum Thema „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ 

und leitet diese an die Betriebsangehörigen weiter 
 führt periodisch Gefahrenermittlungen durch 
 berät und unterstützt bei der Abklärung von Unfällen 
 nimmt an den Sicherheitsaudits durch die Fachstelle teil 
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Aufgaben der Fachstelle ASGS: 

Die Fachstelle unterstützt die Dienststellen und Direktionen bei der Erhaltung und Förderung 
von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, sowie bei der Aufrechterhaltung 
der technischen Sicherheit. 

Dies beinhaltet folgende Punkte: 

 Synergien erfassen 
 Audits in den Direktionen/Dienststellen durchführen 
 Massnahmen für die Umsetzung mit Sicherheitsbeauftragten (SiBe) definieren 
 Arbeitsplatzuntersuchungen (z.B. Ergonomie) 
 Erarbeitet Sicherheitshandbücher mit den entsprechenden Dokumenten (Checklisten, 

Notfalldokumente, Merkblätter etc.) angepasst auf die jeweiligen Betriebe  
 Beratung/Information 
 Schulungen erarbeiten und durchführen 
 Kontrolle der Umsetzung der definierten Massnahmen 
 Unterstützung bei der Unfallabklärung 
 Auswertung von Unfällen und Festlegen von Schwerpunkten 

Die Fachstelle ASGS ist erreichbar über: 

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung 
Fachstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Gräubernstrasse 18 
4410 Liestal 

Telefon: 061 927 11 11 
E-Mail: asgs@bgv.ch  
Homepage:  www.bgv.ch/praevention/fachstelle-asgs  

 

  

Fabian Dürr 

Leiter Fachstelle 
Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz 

Direkt:  061 927 12 47 

E-Mail:  fabian.duerr@bgv.ch 

André Schneider 

Fachspezialist  
Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz 

Direkt: 061 927 12 04 
E-Mail:  andre.schneider@bgv.ch 

mailto:asgs@bgv.ch
https://bgv.ch/praevention/fachstelle-asgs
mailto:fabian.duerr@bgv.ch
mailto:andre.schneider@bgv.ch
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